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10. Änderungssatzung der Satzung über die Gebührenerhebung für Leistungen 
der Stadtbücherei Frankenthal (Pfalz) - StadtbüchGebS- 
 
 
Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt: 
 
Die als Anlage beigefügten Änderungen der Satzung werden beschlossen. 
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Begründung: 
 
Der Verein der Metropolcard-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. hat in der Mitglieder-
versammlung vom 05.03.2018 eine Anhebung der Jahresgebühren der Metropolcard 
von 20 Euro auf 24 Euro ab dem 01.01.2019 beschlossen. Im Zuge der Erhöhung 
der Gebühren für die Metropolcard, die auch in der Stadtbücherei Frankenthal ge-
nutzt wird, sollen ab dem 01.01.2019 auch die Jahresgebühren für die Ausleihe von 
Medien der Stadtbücherei Frankenthal angehoben werden.  
 
Die Einnahmen aus Gebühren für die Ausleihe von Medien betrugen für das Jahr 
2016 38.285,45 Euro und für das Jahr 2017 37.419,00 Euro. Mit der vorgeschlage-
nen Veränderung der Gebührenstruktur ist ein Anstieg der Einnahmen um ca. 
6.500,00 Euro zu erwarten.  

 
Die Verwaltung schlägt im Bereich der Jahresgebühren folgende Änderung der Ge-
bührenerhebung vor: 
 
 
1. § 3, 1.1; § 1.2; § 1.5; § 1.6  Erhöhung der Jahresgebühr  

 
Die Jahresgebühren sollen wie folgt angehoben werden:  
§ 3, 1.1 Jahresgebühr für Partner von 22,50 € auf 28 € 
§ 3, 1.2 Jahresgebühr für die Metropolcard von 20 € auf 24 € 
§ 3, 1.3 Jahresgebühr für die Ausleihe von Medien für Erwachsene von 17,50 € 
auf 20 € 
§ 3, 1.7 Gebühr für die einmalige Ausleihe von Medien von 2,50 € auf 4 €  

 
 
2. § 3, 1.4 Jahresgebühr für Schüler und Studenten 
 

Für Kinder bis einschließlich 17 Jahre ist die Ausleihe von Medien kostenfrei. Ab 
dem 18. Lebensjahr müssen bisher die Gebühren in vollem Umfang gezahlt wer-
den – auch wenn die jugendlichen Nutzerinnen und Nutzer noch zur Schule gehen 
oder studieren und daher nicht über ein eigenes Einkommen verfügen. Im Jahr 
2017 wurde die Stadtbücherei von 115 Personen im Alter von 16 und 101 Perso-
nen im Alter von 17 Jahren genutzt, jedoch nur von 67 Personen im Alter von 18 
Jahren und von 42 Personen im Alter von 20 Jahren. Mit der Einführung einer re-
duzierten Jahresgebühr für SchülerInnen und Studierende soll die Ausleihe von 
Medien für junge Menschen attraktiver werden. Angelehnt an die Gebühr für Inha-
ber der Frankenthaler Ermäßigungskarte soll diese reduzierte Gebühr 10 Euro be-
tragen.  

 
 

3.  § 3, 5 Gebühr für Internetnutzung  
  

Die Stadtbücherei stellt ihren Kunden zwei öffentlich zugängliche Internetarbeits-
plätze zur Verfügung. Die Internetnutzung kostet bisher 0,50 € für jede angefan-
gene halbe Stunde. Die Internetnutzung soll für Inhaber eines gültigen Bücherei-
ausweises künftig für eine Stunde kostenfrei sein. Eine Nutzung ohne Bücherei-
ausweis oder eine Nutzung, die über eine Stunde hinaus geht, soll weiterhin 0,50 
€ kosten. Diese Änderung soll als Anreiz für den Erwerb eines Büchereiausweises 
dienen. 
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Die vorgeschlagenen Veränderungen sind dargestellt in folgender Synopse:  

 
Satzung über die Gebührenerhebung für Leis- Satzung über die Gebührenerhebung für Leis- 
tungen der Stadtbücherei tungen der Stadtbücherei 
       

 
Bisher Neu 

 
 § 3 Gebührenhöhe:  

   

1.1 Jahresgebühr für Partner (Ehe-
partner und Lebenspartner-
schaften) für die Ausleihe von 
Medien 
 

22,50 € 

1.2 Jahresgebühr für die Metropo-
lcard (Ausweis für die teilneh-
menden Bibliotheken) für die 
Ausleihe von Medien für Er-
wachsene 
 

20,00 € 

1.3 Jahresgebühr für die Ausleihe 
von Medien für Erwachsene 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,50 € 

1.6. Gebühr für die einmalige Auslei-
he von Medien 
 

2,50 € 

5 Gebühr je angefangene 30 Mi-
nuten Internetnutzung 
 

0,50 € 

 
 
 
 
 

 § 3 Gebührenhöhe:   

   

1.1 Jahresgebühr für Partner 
(Ehepartner und Lebenspart-
nerschaften) für die Ausleihe 
von Medien 
 

28,00 € 

1.2 Jahresgebühr für die Metropo-
lcard (Ausweis für die teilneh-
menden Bibliotheken) für die 
Ausleihe von Medien für Er-
wachsene 
 

24,00 €  

1.3 
 

Jahresgebühr für die Ausleihe 
von Medien für Erwachsene 
 

20,00 € 

Neu 
1.4 

Jahresgebühr für die Ausleihe 
von Medien für Schüler und 
Studenten nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres 
 
 

10,00 € 

1.7 
(vorher 
1.6) 
 

Gebühr für die einmalige Aus-
leihe von Medien  
 

4,00 € 

5 Gebühr je angefangene 30 
Minuten Internetnutzung. Für 
Inhaber eines gültigen Bü-
chereiausweises ist die erste 
Stunde kostenlos. 
 

0,50 € 

 
 

 
 
Hierzu wird gebeten, die als Anlage beigefügte Änderungssatzung zu beschließen.  
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
 
Martin Hebich 
Oberbürgermeister  
 
 
Anlage  
 
 
 
 


	Gremium
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

